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FACHSTELLE DER WSV  Koblenz, 22.08.2011 

FÜR VERKEHRSTECHNIKEN 

 
Da die nachfolgenden Anforderungen eine Teilmenge der Anforderungen an die theoretische 
Prüfung für das Beschränkt Gültige Funkbetriebszeugnis SRC (Anlage 1) sind, ist die 
Nummerierung der Anlage 1 der Übersichtlichkeit halber beibehalten worden. 
 
 1. Allgemeine Grundkenntnisse über den mobilen Seefunkdienst 
 

  1.1 Verkehrsarten im Bereich des mobilen Seefunkdienstes 
   - Öffentlicher/nichtöffentlicher Nachrichtenaustausch 
 
  1.2 Funkstellen im Bereich des mobilen Seefunkdienstes 
   - Seefunkstellen 
   - Küstenfunkstellen 
   - Luftfunkstellen des SAR-Dienstes 

- Rettungsleitstelle (RCC) 
 

  1.3 Urkunden und Befähigungsnachweise 
 
  1.6 Frequenzen, die dem mobilen Seefunkdienst zugewiesen sind 
   - Not- und Sicherheitsfrequenzen für GMDSS 
   - Anruffrequenzen 
 
 
 2. Weltweites Seenot- und Sicherheitsfunksystem (GMDSS) 
 
  2.1 GMDSS 
   -  Seegebiete 
   -  Empfangsbereitschaft auf UKW-Notfrequenzen 

 
  2.2. NAVTEX-System 
   - NAVTEX-Frequenzen 
   - Nachrichtenformat 
 
  2.3 Such- und Rettungsarbeiten (SAR) 

- See-Rettungsorganisation 
 

 
 3. Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift für den 

ordnungsgemäßen Austausch von Informationen, die sich auf den Schutz des 
menschlichen Lebens auf See beziehen 

 
3.1 Aufnahme von Not-, Dringlichkeits- oder Sicherheitsmeldungen in englischer 
Sprache mit anschließender schriftlicher Übersetzung ohne Hilfsmittel ins Deutsche. 
 
3.2 Abgabe von Not-, Dringlichkeits- oder Sicherheitsmeldungen in englischer 
Sprache nach schriftlicher Übersetzung eines Textes in deutscher Sprache unter 
Anwendung des internationalen phonetischen Alphabets und der allgemein 
gebräuchlichen Abkürzungen und Redewendungen in der Seefahrt. 
 
(Anlage 7 Durchführungsrichtlinien Funkbetriebszeugnisse) 
 


